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Die Universität des Saarlandes hat auf Grund von  64 Saarländisches ochschulgesetz 
vom 30. November 2016 (Amtsbl. S. 1080), des  16 Absatz 3 des Saarländischen 
Lehrerinnen  und Lehrerbildungsgesetzes vom 23. Juni 1999 (Amtsbl. S. 1054), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 18. ai 2016 (Amtsbl. I S. 366) und auf der Grundlage der 
Verordnung über die Ausbildung und die Erste Staats rüfung für die Lehrämter an 

ffentlichen Schulen im Saarland (Lehramts rüfungsordnung I  LP  I) vom 18. ärz 2008 
(Amtsbl. S. 548), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 19. Januar 2018 (Amtsbl. I S. 
40) folgende Prüfungsordnung für die Lehramtsstudiengänge erlassen, die nach

ustimmung der für die issenschaft zuständigen obersten Landesbeh rde hiermit 
verkündet ird. 

I  

I A  B  
1 Geltungsbereich
2 ugangs  und ulassungsvoraussetzungen
3 Fächer und Fachkombinationen
4 usätzliche Fächer
5 odularisierung und redit Points
6 Regelstudienzeit und Umfang des Studiums
 Teilzeitstudium

8 Prüfungsausschuss und Prüfungssekretariat
9 Prüfer innen, Betreuer innen, Beisitzer innen
10 Prüfungss rache
11 Leistungskontrollen
12   Nachteilsausgleich
13 ulassung zu den studienbegleitenden Prüfungen
14 Be ertung von Prüfungsleistungen und Bildung der ents rechenden Noten
15 iederholung von Prüfungen
16 Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, rdnungsversto
1  Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
18 Ungültigkeit von Prüfungen
19 Akteneinsicht
20  iders ruchsverfahren
21 Fortschrittskontrolle

II  A  
22 ulassung zur issenschaftlichen Arbeit
23 issenschaftliche Arbeit  Thema, Verfahren, Dauer, Gestaltung, Be ertung,

Bestehen 
24 iederholbarkeit der issenschaftlichen Arbeit

III S    
25 Inkrafttreten, bergangsregelung

300



I A  B  

 

Diese Prüfungsordnung regelt das Verfahren der studienbegleitenden Prüfungen der an der 
Universität des Saarlandes angebotenen Lehramtsstudiengänge mit Ausnahme der 
Anteile, die an der ochschule der Bildenden Künste Saar bz . der ochschule für usik 
Saar studiert erden  
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), 
Lehramt für die Primarstufe (LP), 
Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 10) (LS1), 
Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2). 

   

(1) um Studium kann zugelassen erden, er die Voraussetzungen zum Besuch einer 
issenschaftlichen ochschule nach eist durch 

ein eugnis der allgemeinen ochschulreife oder
ein eugnis über eine fachgebundene ochschulreife oder
ein eugnis einer fachgebundenen Studienberechtigung gemä    Absatz 5 S SG
oder
ein eugnis einer als gleich ertig anerkannten anderen Vorbildung.

Das Nähere regeln die Vergabeverordnung Saarland, die rdnung für das ochschulaus
ahlverfahren in zulassungsbeschränkten Studiengängen der Universität des Saarlandes 

und die Immatrikulationsordnung. 

(2) Die Einschreibung zum Studium der Fächer Bildende Kunst und usik setzt die 
erfolgreiche Absolvierung einer Eignungs rüfung ents rechend den Rechtsverordnungen 
der e eils zuständigen inisterien voraus. 

(3) Für die Lehramtsstudiengänge erden s ezifische S rachkenntnisse in folgenden 
Fächern vorausgesetzt  Deutsch, Englisch, Evangelische Religion, Franz sisch, 
Geschichte, Griechisch, Informatik, Katholische Religion, Latein, Philoso hie Ethik und 
S anisch. Diese S rachkenntnisse erden i.d.R. durch die ochschulzugangs
berechtigung nachge iesen. Der Nach eis der erforderlichen Fremds rachenkenntnisse 
ist bis zum Studium der odule zu erbringen, zu denen diese S rachkenntnisse 
Voraussetzung sind. Näheres zu den einzelnen Fächern ist in den fachs ezifischen 
Anhängen zur Prüfungsordnung und zur Studienordnung der Universität des Saarlandes 
geregelt. 

(4) eitere ulassungsvoraussetzungen k nnen in den fachs ezifischen Anhängen zur 
Prüfungsordnung und zur Studienordnung der Universität des Saarlandes geregelt erden. 

   

(1) Die Lehramtsstudiengänge umfassen das Studium des Faches Bildungs issenschaften 
und das Studium von z ei Lehramtsfächern, im Studiengang Lehramt für die Primarstufe 
das Studium des Faches Bildungs issenschaften, das Studium der Lernbereiche der 
Primarstufe, elche die in Absatz 2 genannten Studienfächer umfassen, so ie das Studium 
eines Faches aus dem Fächerkanon der Stundentafel der Grundschule (Profilfach). Das 
Studium eines Lehramtsfaches beinhaltet in der Regel fach issenschaftliche, 
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fachdidaktische, fach raktische und schul raktische Studien. 
 
(2) An der Universität des Saarlandes k nnen für die verschiedenen Lehramtsstudiengänge 
folgende Lehramtsfächer ge ählt erden  
 

 L    S  LAB  
Berufliche Fachrichtung  Informatik, Technik1 (mit den Vertiefungsrichtungen 
Elektrotechnik, echatronik und etalltechnik)2 
Allgemein bildende Fächer  Biologie, hemie, Deutsch, Englisch, Franz sisch, 
Informatik, Bildende Kunst3, athematik, usik4, Philoso hie Ethik, Physik, 
Evangelische Religion5, Katholische Religion5, S ort. 
Die Kombination muss aus einer beruflichen Fachrichtung und einem allgemein 
bildenden Fach bestehen. Das allgemein bildende Fach Informatik kann nicht mit der 
beruflichen Fachrichtung Informatik kombiniert erden. 

 L     L  
Studienfächer der Primarstufe  Fachdidaktik Deutsch (Primarstufe), Fachdidaktik 

athematik (Primarstufe), Didaktik des Sachunterrichts (Primarstufe), Bildende Kunst3 
(Primarstufe), usik4 (Primarstufe), S ort (Primarstufe), evangelische Religion5 
(Primarstufe), katholische Religion5 (Primarstufe), Frühes Fremds rachenlernen 
Franz sisch, Deutsch als eits rache (Primarstufe) 
Profilfächer  Fachdidaktik Deutsch (Primarstufe), Fachdidaktik athematik 
(Primarstufe), Didaktik des Sachunterrichts (Primarstufe), Bildende Kunst3 (Primarstufe), 

usik4 (Primarstufe), S ort (Primarstufe), evangelische Religion5 (Primarstufe), 
katholische Religion5 (Primarstufe), Frühes Fremds rachenlernen Franz sisch 
Unter den Studienfächern der Primarstufe gibt es Pflicht  und ahl flichtfächer. Darüber 
hinaus muss eines der Studienfächer als Profilfach (Ausnahme  Deutsch als 

eits rache (Primarstufe)) ge ählt erden. Näheres ist im fachs ezifischen Anhang 
der Studienfächer der Primarstufe geregelt. 

 L    S  I     LS  
Biologie, hemie, Deutsch, Englisch, Franz sisch, Geschichte, Bildende Kunst3, 

athematik, usik4, Philoso hie Ethik, Physik, Evangelische Religion5, Katholische 
Religion5, S ort. 

 L    S  I    S  II   
 LS  

Biologie, hemie, Deutsch, Englisch, Franz sisch, Geschichte, Griechisch6, Informatik , 
Bildende Kunst3, Latein, athematik, usik4, Philoso hie Ethik, Physik, Evangelische 
Religion5, Katholische Religion5, S anisch, S ort. 

 
(3) Auf Grund einer Koo erationsvereinbarung mit Rheinland Pfalz k nnen 
Lehramtsstudierende, die eine Fächerkombination gemä  der Lehramts rüfungsordnung 
II ählen, die nicht kom lett an einer saarländischen ochschule angeboten ird, das 
nicht angebotene Fach an einer ochschule in Rheinland Pfalz studieren und dort die 
ents rechenden Prüfungen ablegen. Diese erden von dem Staatlichen Prüfungsamt für 

                                                      
1 Bis Ende Sommersemester 2016 echatronik 
2 S ezifische odule und Lehrveranstaltungen erden aus dem Lehrangebot der ochschule für 
Technik und irtschaft des Saarlandes im ortiert. 
3 Das Fach Bildende Kunst ird an der ochschule der Bildenden Künste Saar studiert. 
4 Das Fach usik ird bis zum 31. ärz 2018 an der Universität des Saarlandes und an der 

ochschule für usik Saar studiert, obei die musik issenschaftlichen Anteile an der Universität des 
Saarlandes studiert erden. Ab dem 1. A ril 2018 ird das Fach usik an der ochschule für usik 
Saar studiert.  
5 Die Fächer Evangelische und Katholische Religion k nnen nicht kombiniert erden. 
6 Griechisch kann nur als zusätzliches Fach in Kombination mit dem Fach Latein studiert erden. 
 Im Rahmen des Studienganges LS1+2 kann das Fach Informatik in der Regel nur in Kombination mit 

dem Fach athematik studiert erden. ber Ausnahmen entscheidet der Vorsitzende die Vorsitzende 
des entralen Prüfungsausschusses in Abstimmung mit der Fachrichtung. 
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das Lehramt an Schulen, bei dem die Anmeldung zur Ersten Staats rüfung erfolgt, 
angerechnet (Prüfungss litting). 

 
  

  
 
Aus den in  3 genannten Fächern kann ährend oder nach Abschluss des Studiums ein 
zusätzliches Fach des ents rechenden Lehramtsstudienganges (im Studiengang LP  ein 
zusätzliches Profilfach) studiert erden. Au er im Studiengang LP besteht die glichkeit, 
das zusätzliche Fach in vermindertem Umfang zu studieren. Studierende des 
Lehramtsstudienganges LS1+2 k nnen das zusätzliche Fach nach den Anforderungen des 
Studienganges LS1 studieren, enn das Fach zu den in  3 Absatz 2 genannten LS1
Fächern geh rt. Darüber hinaus k nnen die Schul raktika und die sie begleitenden 
fachdidaktischen odulelemente im Umfang von in der Regel 16 redit Points ( P) 
erlassen erden. Ansonsten sind alle übrigen fach issenschaftlichen und fachdidaktischen 

odule so ie im Fall der modernen Fremds rachen der Auslandsaufenthalt zu absolvieren 
und durch die studienbegleitenden Prüfungsleistungen nachzu eisen. Die 

issenschaftliche Arbeit kann im zusätzlichen Fach nicht geschrieben erden.  3 Absatz 
3 gilt ents rechend. ird das zusätzliche Fach in vermindertem Umfang studiert, kann 
dieses Fach im Saarland nicht als Ausbildungsfach für die z eite Ausbildungs hase 
(Referendariat) ge ählt erden 
 

  
  C   

 
(1) Das Studienangebot für die Lehramtsstudiengänge erfolgt in modularisierter Form. 
 
(2) Unter odularisierung ird die usammenfassung von Stoffgebieten zu thematisch und 
zeitlich aufeinander bezogenen, in sich geschlossenen und mit P versehenen ab rüfbaren 
Einheiten verstanden. Ein odul besteht in der Regel aus mehreren inhaltlich aufeinander 
abgestimmten Lehrveranstaltungen ( odulelementen) eines Semesters oder einer Folge 
von z ei Semestern und ird mit Prüfungsleistungen (in der Regel einer odul rüfung) 
abgeschlossen, auf deren Grundlage P vergeben erden. Ein odul soll mindestens 
einen Umfang von 5 P auf eisen. 
 
(3) Der fachs ezifische Anhang zur Prüfungsordnung und zur Studienordnung eines eden 
Faches, das an der Lehramtsausbildung beteiligt ist, benennt die odule, die von allen 
Studierenden ver flichtend studiert erden müssen (Pflichtmodule), und eventuell 
vorhandene ahl flichtmodule. Bei letzteren k nnen die Studierenden aus einer 
vorgegebenen Anzahl gleich ertiger odule oder odulelemente aus ählen, elche sie 
absolvieren. 
 
(4) Der Studienerfolg ird studienbegleitend durch den Er erb von P dokumentiert. Für 
diese Prüfungsordnung gilt der Basis ert von 30 Stunden P. Der Arbeitsauf and schlie t 
neben dem Besuch von Veranstaltungen das damit verbundene Selbststudium (z.B. 

ausarbeiten, Recherchen, Lektüre ...) ein. Im Transcri t of Records ird der oben 
genannte Basis ert angegeben. 
 
(5) P erden in der Regel durch Prüfungsleistungen, ggf. in Verbindung mit 
Prüfungsvorleistungen, er orben. In dem fachs ezifischen Anhang zur Prüfungsordnung 
und zur Studienordnung eines eden Faches, das an der Lehramtsausbildung beteiligt ist, 

erden die odule und zugeh rigen odulelemente beschrieben. Dabei ird edes odul 
und ggf. odulelement mit den ents rechenden Semester ochenstunden (S S) und der 
Gesamtveranstaltungszeit so ie dem orkload, dargestellt in P, ausge iesen. ugleich 

ird unter Angabe des ents rechenden oduls festgehalten, elche Art der Prüfung 
durchgeführt ird und ob ggf. die Vergabe der P an eine ber rüfung in Verbindung mit 
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einem oder mehreren odulelementen des oduls geknü ft ist ( odulelement rüfungen, 
im Unterschied zu odul rüfungen als Regelfall). Bei odulelementen ist anzugeben, in 

elchem yklus dieses odulelement angeboten ird. odule, die aus mehreren  
odulelementen bestehen, müssen vollständig absolviert erden. 

 
(6) Die er orbenen P erden auf den Leistungsnach eisen zu den 

odulen odulelementen ausge iesen. 
 
( ) Für eden Studierenden ede Studierende ird im zuständigen Prüfungssekretariat ein 
Studienkonto geführt, das in edem Semester mit Bezug zu den erbrachten 
Leistungskontrollen unter Angabe der insgesamt erreichten P fortgeschrieben ird. 
Studien , Prüfungsvor  und Prüfungsleistungen, die ander eitig (z.B. im Rahmen eines 
Fern  oder Auslandsstudiums) erbracht und anerkannt urden, erden dabei einbezogen. 

eiter k nnen Leistungen berücksichtigt erden, die über die in einem Studiengang 
erforderliche indestzahl an P hinaus er orben erden. 
 

  
R   U   S  

 
(1) Die Regelstudienzeit für die Lehramtsstudiengänge beträgt 

   für das LAB  10 Semester, 
   für das LP  8 Semester, 
   für das LS1  8 Semester, 
   für das LS1+2  10 Semester. 

 
(2) Das Studienvolumen der Lehramtsstudiengänge umfasst 

   für das LAB  300 P, 
   für das LP  240 P, 
   für das LS1  240 P, 
   für das LS1+2  300 P. 

 
Den Anteil der beteiligten Diszi linen am Gesamtvolumen der verschiedenen 
Lehramtsstudiengänge (angegeben in P) zeigt die folgende Tabelle  

 

 

 
  

 
  B  

 
  

A  
S  

    

LAB 142 (davon mind. 25 P Fachdidaktik) 88 (davon mind. 25 P Fachdidaktik) 48 a) 22 300 

LP Alle Studienfächer inkl. Profilfach  1 6 48 b) 16 240 

LS1 88 (davon mind. 25 P Fachdidaktik) 88 (davon mind. 25 P Fachdidaktik) 48 c) 16 240 

LS1+2 115 (davon mind. 25 P Fachdidaktik) 115 (davon mind. 25 P Fachdidaktik) 48 c) 22 300 

 

a) LAB  
fünf chiges rientierungs raktikum (2 ochen Gemeinschaftsschule  3 ochen berufliche 
Schule)   
semesterbegleitendes fachdidaktisches Schul raktikum im beruflichen Fach   
semesterbegleitendes fachdidaktisches Schul raktikum im allgemein bildenden Fach   
vier chiges fachdidaktisches Schul raktikum im beruflichen Fach   
vier chiges fachdidaktisches Schul raktikum im allgemein bildenden Fach   
36 chiges Betriebs raktikum. 
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b) LP  

fünf chiges rientierungs raktikum (Grundschule in Koo eration mit einer Einrichtung der 
frühkindlichen Bildung)  
semesterbegleitendes fachdidaktisches Schul raktikum in Didaktik des Sachunterrichts 
(Primarstufe)  
vier chiges fachdidaktisches Schul raktikum in Fachdidaktik Deutsch (Primarstufe)  
vier chiges fachdidaktisches Schul raktikum in Fachdidaktik athematik (Primarstufe)  
vier chiges Betriebs raktikum. 

 
c) LS1, LS1+2  

fünf chiges rientierungs raktikum (2 ochen Grundschule, 3 ochen eiterführende Schule)  
semesterbegleitendes fachdidaktisches Schul raktikum im 1. Fach  
semesterbegleitendes fachdidaktisches Schul raktikum im 2. Fach  
vier chiges fachdidaktisches Schul raktikum im 1. Fach  
vier chiges fachdidaktisches Schul raktikum im 2. Fach  
vier chiges Betriebs raktikum. 

 
(3) Um die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit zu ge ährleisten, soll das 
Gesamtvolumen der in einem Studien ahr in den verschiedenen Diszi linen zu 
studierenden odule et a 60 P betragen. Näheres regeln die Studien läne der Fächer 
(siehe dazu  8 der Studienordnung). 
 
(4) Ab eichend von den Vorgaben der Absätze 1 bis 3 kann das Fach usik im LS1+2 in 
Kombination mit den Fächern Biologie, hemie, Deutsch, Englisch, Franz sisch, 
Geschichte, Bildende Kunst, athematik, Philoso hie Ethik, Physik, Evangelische Religion, 
Katholische Religion oder S ort er eitert im Umfang von 142 P studiert erden. Die 
vorgenannten Fächer erden in diesem Fall in der Regel abgestuft im Umfang von 88 P 
nach den Bedingungen des LS18 studiert. In diesem Fall ird die issenschaftliche Arbeit 
im Fach usik geschrieben. ird usik er eitert studiert und das andere Fach trotzdem in 
vollem Umfang von 115 P studiert, so erden die zusätzlichen P des 
Er eiterungsbereiches usik im Transcri t of Records ausge iesen, gehen aber nicht in 
die Berechnung der Gesamtnote ein. 
 
(5) Ab eichend von den Vorgaben der Absätze 1 bis 3 ird das Profilfach usik 
(Primarstufe) und das Profilfach Bildende Kunst (Primarstufe) im LP um 16 P er eitert 
studiert. Diese zusätzlichen P des er eiterten Profilfachs erden im Transcri t of Records 
ausge iesen, gehen aber nicht in die Berechnung der Gesamtnote ein. Näheres zu den 
Profilfächern usik (Primarstufe) und Bildende Kunst (Primarstufe) ird in den 
ents rechenden rdnungen der ochschule für usik Saar bz . der ochschule der 
Bildenden Künste Saar geregelt. 
 
(6) Die P des rientierungs raktikums sind in den P der Bildungs issenschaften, die 
der fachdidaktischen Schul raktika in den P der Fachdidaktiken enthalten (s.  6 Absatz 
2). 
 
( ) Bestimmungen zum Auslandsaufenthalt befinden sich in den fachs ezifischen 
Anhängen zur Prüfungsordnung und zur Studienordnung der Fächer Englisch, Franz sisch, 
und S anisch. 
 
(8) Auf die Regelstudienzeit erden Semester nicht angerechnet, in denen der die 
Studierende beurlaubt ar. 
 

                                                      
8 Entsprechend wird im abgestuften Fach die Lehrbefähigung für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) 
erworben. 
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T  
 

(1) u einem Teilzeitstudium k nnen Studienbe erber innen bz . Studierende 
eingeschrieben erden, enn sie egen Berufstätigkeit, Sch angerschaft, utterschutz, 
Erziehung Betreuung eines minder ährigen Kindes bz . mehrerer minder ähriger Kinder, der 
Betreuung flegebedürftiger Angeh riger oder aus einem anderen ichtigen Grund dem 
Studium nur mindestens die älfte und h chstens 60  ihrer Arbeitszeit idmen k nnen. 

ird in einem Studiensemester ein Studienvolumen von mehr als 60  der P (i.d.R. 18 
P) des ents rechenden Vollzeitstudiums erbracht, so gilt das Semester als 

Vollzeitstudiensemester. In die Berechnung des Studienvolumens gehen alle in einem 
Semester abgelegten Prüfungsleistungen ein, unabhängig davon, ob sie erfolgreich oder 
nicht erfolgreich absolviert urden. Im Einzelfall ird auf Antrag ge rüft, ob bei einer 
geringen berschreitung ein Ausgleich z.B. innerhalb eines Studien ahres m glich ist. 
Näheres regelt die Immatrikulationsordnung. 
 
(2) Die issenschaftliche Arbeit ist au er in begründeten Ausnahmefällen in Vollzeit zu 
erbringen, enn im vorangegangenen Semester nicht in Teilzeitform studiert urde. Sollte 
die issenschaftliche Arbeit in Teilzeit erbracht erden, so ist die Bearbeitungszeit 
gleich ohl einzuhalten. Der entrale Prüfungsausschuss kann die Bearbeitungszeit gemä  

 8 Absatz  auf begründeten Antrag ausnahms eise angemessen verlängern. Die 
Verlängerung der Bearbeitungszeit hat edoch keinen Einfluss auf die Vergabe der P. 
 
(3) Das Teilzeitstudium begründet keinen Rechtsans ruch auf Bereitstellung eines 
besonderen Studien  und Lehrangebotes. 
 
(4) Für Aus irkungen des Teilzeitstudiums auf Bereiche, die au erhalb der Verant ortung 
der Fakultäten liegen, und auf Leistungen, die von au eruniversitären Einrichtungen in 
Ans ruch genommen erden, erden keine Verant ortung und keine aftung 
übernommen. Die Studierenden sind gehalten, sich darüber rechtzeitig bei den dafür 
zuständigen Stellen zu informieren. 
 
(5) Bei Verbleib im Teilzeitstudium ist alle z ei Semester ein Beratungsges räch in der 
Studienkoordination im entralen Prüfungssekretariat für Lehramtsstudiengänge und in der 
Geschäftsstelle des entrums für Lehrerbildung ahrzunehmen. 
 
(6) In die Berechnung des Studienvolumens gehen alle in einem Semester in Ans ruch 
genommenen odule ein, unabhängig davon, ob sie erfolgreich oder nicht erfolgreich 
absolviert urden. 
 
( ) Die Regelstudienzeit für ein Teilzeitstudium beträgt einschlie lich der eit bis zum 
Abschluss der issenschaftlichen Arbeit für die Lehramtsstudiengänge LP und LS1 16 
Semester und für die Lehramtsstudiengänge LAB und LS1+2 20 Semester. erden nur 
Teile des Lehramtsstudiums in Teilzeit gestaltet, verlängert sich die Regelstudienzeit gem. 

 6 Absatz 1 ie folgt  
 
1. bei einem oder z ei Teilzeitsemestern um ein Semester, 
2. bei drei oder vier Teilzeitsemestern um z ei Semester, 
3. bei fünf oder sechs Teilzeitsemestern um drei Semester, 
4. bei sieben oder acht Teilzeitsemestern um vier Semester, 
5. bei neun oder zehn Teilzeitsemestern um fünf Semester, 
6. bei elf oder z lf Teilzeitsemestern um sechs Semester, 
. bei dreizehn oder vierzehn Teilzeitsemestern um sieben Semester, 

8. bei fünfzehn oder sechzehn Teilzeitsemestern um acht Semester, 
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9. bei siebzehn oder achtzehn Teilzeitsemestern um neun Semester (gilt nur für LAB und 
LS1+2), 

10. bei neunzehn Teilzeitsemestern um zehn Semester (gilt nur für LAB und LS1+2). 
 

   
   

 
(1) Für die Durchführung der studienbegleitenden Prüfungen bilden die an der 
Lehrerausbildung beteiligten Fakultäten den entralen Prüfungsausschuss für das Lehramt 
an Schulen, der organisatorisch durch das entrale Prüfungssekretariat und die 
Studienkoordination für Lehramtsstudiengänge so ie die Prüfungssekretariate der 
Fakultäten unterstützt ird9. 
 
(2) Dem entralen Prüfungsausschuss für das Lehramt an Schulen geh ren an  
1. der e eilige Studiendekan die e eilige Studiendekanin oder e eils ein 

Vertreter eine Vertreterin der Gru e der ochschullehrer innen der beteiligten 
Fakultäten, 

2. ein Vertreter eine Vertreterin der Gru e der akademischen 
itarbeiter itarbeiterinnen, 

3. ein Vertreter eine Vertreterin der Gru e der Studierenden mit eingeschränktem 
Stimmrecht, 

4. der Geschäftsführer die Geschäftsführerin der Geschäftsstelle des entrums für 
Lehrerbildung, 

5. der Leiter die Leiterin des Staatlichen Prüfungsamtes für das Lehramt an Schulen. 
 
Die itglieder aus der Gru e der Studierenden haben nur beratende Stimme, enn 
Fragen der Be ertung von Prüfungsleistungen anstehen. 
Die itglieder erden durch einen ers nlichen Stellvertreter eine ers nliche 
Stellvertreterin vertreten. Die itglieder nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 so ie deren Stellvertreter
innen erden von den zuständigen Fakultätsräten auf Vorschlag der e eiligen 

itgliedergru e für z ei Jahre ge ählt. Die ahl der itglieder nach Satz 1 Nr. 2 und 3 
so ie deren Stellvertreter innen erfolgt im turnusmä igen echsel der beteiligten 
Fakultäten. Eine ieder ahl der itglieder ist zulässig. Scheidet ein itglied oder ein 
stellvertretendes itglied vorzeitig aus, so ist für den Rest der Amtszeit eine Ersatz ahl 
vorzunehmen. Eine ieder ahl der stellvertretenden so ie der zuge ählten itglieder ist 
zulässig. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss ählt aus der Reihe der itglieder nach Absatz 2 Nr. 1 seinen 
Vorsitzenden seine Vorsitzende und dessen Stellvertreter deren Stellvertreterin. 
 
(4) Dem Prüfungsausschuss obliegt es, die Einhaltung der Bestimmungen der 
Prüfungsordnung zu über achen. Er kann die ihm zuge iesenen Aufgaben allgemein oder 
im Einzelfall auf den Vorsitzenden übertragen. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, enn seine itglieder ordnungsgemä  
geladen sind und die ehrheit der stimmberechtigten itglieder an esend ist. Für 
Entscheidungen ist die ehrheit der abgegebenen Stimmen der an esenden itglieder 
erforderlich. Ergibt sich Stimmengleichheit, entscheidet die Stimme des der Vorsitzenden. 
 
                                                      
9 Die Prüfungsausschüsse für die Lehramtsstudienfächer Bildende Kunst und usik erden an der 

ochschule der Bildenden Künste Saar bz . der ochschule für usik Saar gebildet. Dem 
Prüfungsausschuss im Fach usik geh rt bis zum 31. ärz 2018 ein Vertreter eine Vertreterin der 
Fachrichtung usik issenschaft der Universität des Saarlandes an. Näheres zur usammensetzung 
der Prüfungsausschüsse für die Lehramtsstudienfächer Bildende Kunst und usik ist in den 
ents rechenden rdnungen der ochschule der Bildenden Künste Saar bz . der ochschule für usik 
Saar geregelt.  
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(6) Die itglieder und stellvertretenden itglieder des Prüfungsausschusses unterliegen 
der Sch eige flicht nach Artikel 1  Absatz 2 der Grundordnung der Universität des 
Saarlandes. 
 
( ) Dem Prüfungsausschuss obliegt es insbesondere, 
 
1. über Anträge auf ulassung zu den studienbegleitenden Prüfungen  zu entscheiden, 
2. über Anträge auf Befreiung von ulassungsvoraussetzungen zu entscheiden, 
3. über Anträge auf Ablegung von Prüfungen in anderer Form zu entscheiden, 
4. in Abstimmung mit den e eiligen Fachvertreter(inne)n über Anträge auf 

Genehmigung einer dritten iederholungs rüfung zu entscheiden, so eit eine dritte 
iederholungsm glichkeit im fachs ezifischen Anhang vorgesehen ist, 

5. über Anträge auf ulassung zur issenschaftlichen Arbeit zu entscheiden, 
6. den Prüfer die Prüferin (den Gutachter die Gutachterin) so ie den eitgutachter die   

eitgutachterin und den Betreuer die Betreuerin für die issenschaftliche Arbeit zu 
bestellen, 

. über Anträge auf Verlängerung der Bearbeitungszeit für die issenschaftliche Arbeit, 
für die Anfertigung schriftlicher Prüfungsleistungen so ie auf Verkürzung bz . 
Verlängerung der Frist für eine Teil iederholungs rüfung zu entscheiden, 

8. über Anträge zur S rache der issenschaftlichen Arbeit, der Klausurarbeiten und der 
mündlichen Prüfungen zu entscheiden, 

9. sofern erforderlich einen Drittgutachter eine Drittgutachterin für die issenschaftliche 
Arbeit zu bestellen, 

10. die Note für die issenschaftliche Arbeit auf Grundlage von  23 Absatz 13 
festzusetzen, 

11. in Abstimmung mit den e eiligen Fachvertreter(inne)n Studienzeiten, 
Studienleistungen, Prüfungen und Teil rüfungen so ie nachge iesene gleich ertige 
Kom etenzen und Fähigkeiten gemä   1  Absatz 4 anzuerkennen und über die 
Anrechnung von Studienzeiten auf die Regelstudienzeit zu entscheiden, 

12. über das Vorliegen von Ausnahmetatbeständen für das Ablegen von Prüfungen im Fall 
einer Beurlaubung nach  9 Absatz 6 der Immatrikulationsordnung zu entscheiden, 

13. über Anträge auf Teilzeiteinschreibung nach  11 Absatz 2 der Immatrikulationsordnung 
zu entscheiden,  

14. über Anträge zur Inans ruchnahme der gesetzlichen utterschutzfristen, der Elternzeit 
und der Erfüllung von Familien flichten (insbesondere Erziehung Betreuung eines 
minder ährigen Kindes bz . mehrerer minder ähriger Kinder so ie die Betreuung 

flegebedürftiger Angeh riger) so ie der besonderen Belange behinderter 
Studierender zu entscheiden 

15. die Durchführung der Fortschrittskontrolle nach  21 zu über achen, 
16. über Verlängerungen bezüglich der Fortschrittskontrolle nach  21 zu entscheiden, 
1 . über Eins rüche eines einer Studierenden im usammenhang mit der Be ertung von 

Prüfungsleistungen zu entscheiden und ggf. die ents rechende Be ertung in der 
Prüfungsakte ändern zu lassen, 

18. über die nachträgliche Berichtigung von Abschlussnoten und über die 
Ungültigkeitserklärung von Prüfungen zu entscheiden, 

19. über die Annullierung von Prüfungsleistungen und die Einstellung von 
Prüfungsverfahren zu entscheiden und Entscheidungen über die Be ertung von durch 
Täuschung beeinflussten Prüfungsleistungen und über den Ausschluss von einer 
Prüfung zu über rüfen. 

 
(8) Die Aufgaben nach Absatz  Nr. 1 bis 15 nimmt im Auftrag des Prüfungsausschusses 
dessen Vorsitzender Vorsitzende ahr. ird dessen deren Entscheidung von einem 
Kandidaten einer Kandidatin oder von einem itglied des Prüfungsausschusses 
angefochten, so entscheidet der Prüfungsausschuss. 
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 B  B  
 

(1) u Prüfern Prüferinnen (Gutachtern Gutachterinnen) für die issenschaftliche Arbeit 
nach dieser rdnung k nnen itglieder der Gru e der ochschullehrer innen (  16 
Absatz 1 S. 1 Nr. 1 S SG), ent flichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren  
Professorinnen, onorar rofessoren onorar rofessorinnen, Privatdozenten Privatdo
zentinnen und au er lanmä ige Professoren Professorinnen bestellt erden. In 
besonderen Fällen kann der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit den das betreffende 
Fachgebiet vertretenden Professoren Professorinnen auch itglieder der Gru e der 
akademischen itarbeiter itarbeiterinnen und Lehrbeauftragte für den Bereich des 
Lehrauftrags und itglieder der Gru e der ochschullehrer innen anderer ochschulen 
so ie ualifizierte in der beruflichen Pra is erfahrene Personen zu Prüfern Prüferinnen 
bestellen. Ehemalige itglieder der Fakultät, die aus der Universität des Saarlandes 
ausgeschieden sind, k nnen mit ihrem Einvernehmen bis zu fünf Jahre nach ihrem 
Ausscheiden aus der Fakultät bestellt erden. onorar

rofessoren onorar rofessorinnen, Privatdozenten Privatdozentinnen, au er lanmä ige 
Professoren Professorinnen, die keine Lehrtätigkeit mehr ausüben, und Lehrstuhlvertreter
innen nach  43 Absatz 6 S SG, die mehr als 2 Semester Lehrtätigkeit ausgeübt haben, 
k nnen mit ihrem Einvernehmen bis zu z ei Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der Fakultät 
bestellt erden. 
 
(2) u Betreuern Betreuerinnen der issenschaftlichen Arbeit k nnen neben 
Prüfern Prüferinnen im Einvernehmen mit den das betreffende Fachgebiet vertretenden 
Professoren Professorinnen itglieder der Gru e der akademischen 

itarbeiter itarbeiterinnen und Lehrbeauftragte für den Bereich des Lehrauftrags und 
itglieder der Gru e der ochschullehrer innen anderer ochschulen so ie ualifizierte 

in der beruflichen Pra is erfahrene Personen bestellt erden. Ehemalige itglieder der 
Fakultät, die aus der Universität des Saarlandes ausgeschieden sind, k nnen mit ihrem 
Einvernehmen bis zu fünf Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der Fakultät bestellt erden. 

onorar rofessoren onorar rofessorinnen, Privatdozenten Privatdozentinnen und 
au er lanmä ige Professoren Professorinnen, die keine Lehrtätigkeit mehr ausüben, und 
Lehrstuhlvertreter innen nach  43 Absatz 6 S SG, die mehr als z ei Semester 
Lehrtätigkeit ausgeübt haben, k nnen mit ihrem Einvernehmen bis zu z ei Jahre nach 
ihrem Ausscheiden aus der Fakultät bestellt erden. 
 
(3) u den Prüfern Prüferinnen bei Leistungskontrollen geh ren die Dozenten Dozentinnen 
der ents rechenden odule bz . odulelemente. 
 
(4) um Beisitzer ur Beisitzerin einer mündlichen Prüfung darf nur eine Person bestellt 

erden, die einen für das Prüfungsgebiet einschlägigen akademischen Abschluss besitzt. 
 
(5) Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen be ertet erden, die selbst mindestens die 
durch die Prüfung festzustellende oder eine gleich ertige ualifikation besitzen. 
 

   
 

 
Prüfungss rache ist die e eilige Unterrichtss rache, so eit dies in den fachs ezifischen 
Anhängen zur Prüfungsordnung und zur Studienordnung nicht anders geregelt ist. Der 
Prüfungsausschuss kann auf besonderen Antrag des Kandidaten der Kandidatin so ie mit 

ustimmung der Prüfenden bz . Gutachtenden im Einzelfall eine andere Prüfungss rache 
zulassen. 
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L  

 
(1) indestens 50  der Prüfungsleistungen  gerechnet in P  erden benotet. 
 
(2) Leistungskontrollen sind in der Regel mündliche und oder schriftliche Prüfungen, die 
auch über mehrere Termine aufgeteilt erden k nnen. Art und Umfang der 
Leistungskontrollen für ein odul bz . odulelement erden in den ents rechenden 
fachs ezifischen Anhängen festgelegt und zu Beginn der e eiligen Veranstaltung bekannt 
gegeben. Bei Kombinationen von Leistungskontrollen ird die Ge ichtung der Teile 
angegeben. Termine für Prüfungsleistungen sind dem der Studierenden mindestens 3 

ochen im Voraus bekannt zu geben. 
 
(3) Leistungskontrollen umfassen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen (Studien
leistungen, die zugleich ulassungsvoraussetzung zur odul rüfung bz . 

odulelement rüfung sind) so ie Prüfungsleistungen. 
 
(4) Studienleistungen sind ährend des Studiums zu erbringende Leistungen, die be ertet 

erden (bestanden nicht bestanden), edoch unbenotet bleiben bz . nicht in die odulnote 
mit einflie en. b (und ggf. in elchen Veranstaltungsty en) Studienleistungen verlangt 

erden k nnen, ist in den e eiligen fachs ezifischen Anhängen zur Studienordnung und 
zur Prüfungsordnung anzugeben. Die Form und die Dauer der einzelnen Studienleistungen 

erden zu Beginn der e eiligen Veranstaltung bekannt gegeben. ierbei ist der 
festgesetzte studentische Arbeitsauf and zu berücksichtigen. Sofern nicht fachs ezifisch 
anders geregelt, ist vor Abschluss des Studiums nachzu eisen, dass die erforderlichen 
Studienleistungen erbracht urden. 
 
(5) erden Prüfungsvorleistungen als ulassungsvoraussetzung zur odul rüfung bz . 

odulelement rüfung verlangt, so ist dies in den e eiligen fachs ezifischen Anhängen zur 
Prüfungsordnung und zur Studienordnung zu regeln. 
 
(6) Jedes odul beinhaltet eine zumeist benotete Prüfungsleistung ( odul rüfung), die 
s ätestens zu Beginn des nachfolgenden Semesters erstmalig angeboten ird. Die 
Leistungskontrollen dienen dem Nach eis, dass die Studierenden die ualifikationsziele 
des oduls erreicht haben, sie die Inhalte und ethoden des oduls in den esentlichen 

usammenhängen beherrschen und die er orbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
an enden k nnen. Der Studienerfolg eines oduls bz . eines odulelements ird 
ent eder mit bestanden  oder mit einer Note gemä   14 be ertet. ird eine 
Leistungskontrolle benotet, so ist dies in dem ents rechenden fachs ezifischen Anhang zur 
Prüfungsordnung und zur Studienordnung festzuhalten. 
 
( ) it der bestandenen Prüfung ird die Erreichung der Lernziele des oduls 
nachge iesen und der die Studierende er irbt die dem odul (bz . odulelement) 
ents rechenden P. Dies ird gegebenenfalls zusammen mit der Note unter Angabe des 

oduls und gegebenenfalls der odulelemente auf den zugeh rigen Leistungsnach eisen 
und auf dem Studienkonto des der Studierenden vermerkt und bildet ein Element des 
Transcri t of Records. 
 
(8) Prüfungsleistungen, deren Nichtbestehen endgültig zum Verlust des 
Prüfungsans ruches führen ürde, erden von z ei Prüfern Prüferinnen be ertet. 
 
(9) Klausurarbeiten erden unter Aufsicht eines Prüfers einer Prüferin oder unter Aufsicht 
einer dazu bestellten Person, die unter der Verant ortung eines Prüfers einer Prüferin 
steht, durchgeführt. Klausuren sollen nicht eniger als 60 und nicht mehr als 180 inuten 
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dauern. Näheres ist gegebenenfalls in den fachs ezifischen Anhängen zur Studienordnung 
und zur Prüfungsordnung geregelt. Die Be ertungsfrist beträgt 4 ochen. 
 
(10) Leistungskontrollen in Seminaren k nnen insbesondere in mündlicher Form (z.B. 
Referat) und oder in schriftlicher Form (z. B. ausarbeit) erbracht erden. Die Be ertung 
erfolgt durch einen Prüfer eine Prüferin, in der Regel durch den verant ortlichen 
Dozenten die verant ortliche Dozentin. Die Be ertungsfrist für eine ausarbeit beträgt 6 

ochen. 
 
(11) Die Dauer mündlicher Prüfungen soll mindestens 15 und h chstens 30 inuten 
betragen. Sie erden ent eder vor z ei Prüfern Prüferinnen oder vor einem Prüfer einer 
Prüferin in Gegen art eines sachkundigen Beisitzers einer sachkundigen Beisitzerin 
abgelegt. Nach a gabe der räumlichen Verhältnisse k nnen Studierende desselben 
Fachs bz . Studiengangs als uh rer innen zugelassen erden, sofern der die zu 

rüfende Studierende dem nicht iders richt. Diese ulassung erstreckt sich nicht auf die 
Beratung und die Bekanntgabe der Ergebnisse. Vor der Festsetzung der Note h rt der 
Prüfer die Prüferin den Beisitzer die Beisitzerin. Die esentlichen Gegenstände und 
Ergebnisse so ie die Be ertung einer mündlichen Prüfung erden in einem Protokoll 
festgehalten, das von dem Prüfer der Prüferin und dem Beisitzer der Beisitzerin 
unterzeichnet ird. Die Be ertung ird dem der Studierenden e eils unmittelbar im 
Anschluss an die Prüfung mitgeteilt. 
 
(12) uss die Bearbeitung einer schriftlichen Prüfungsleistung egen Krankheit oder aus 
anderen Gründen, die der Kandidat die Kandidatin nicht zu vertreten hat, um mehr als eine 

oche unterbrochen erden, so ruht die Frist ährend dieser Unterbrechung. Die 
ents rechenden Nach eise, bei Krankheit ein ärztliches Attest, hat der Kandidat die 
Kandidatin unverzüglich dem entralen Prüfungsausschuss vorzulegen. Bezüglich der 
Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis steht der Krankheit der Kandidatin des 
Kandidaten die Krankheit eines von ihr ihm zu versorgenden Kindes gleich. Die 
Erforderlichkeit der Betreuung des erkrankten Kindes durch den Kandidaten die Kandidatin 

ird nachge iesen durch ärztliches eugnis gemä   45 SGB V. Ruht die Bearbeitungszeit 
länger als 1 onat, so gilt die schriftliche Prüfungsleistung als nicht unternommen. Dem 
Kandidaten Der Kandidatin ist nach egfall der inderungsgründe eine neue schriftliche 
Prüfungsleistung zuzu eisen. 
 
(13) Auf Antrag an den Prüfungsausschuss erden die Inans ruchnahme der gesetzlichen 

utterschutzfristen, der Elternzeit und die Erfüllung von Familien flichten (insbesondere 
Erziehung Betreuung eines minder ährigen Kindes bz . mehrerer minder ähriger Kinder 
so ie die Betreuung flegebedürftiger Angeh riger) so ie die besonderen Belange 
behinderter Studierender berücksichtigt. Sofern diese Prüfungsordnung oder der 
fachs ezifische Anhang Fristen für die Erbringung bestimmter Leistungen vorsehen, 

erden diese Fristen auf Antrag um die gesetzlichen utterschutzfristen verlängert. Auf 
Antrag kann eiterhin auch eine angemessene Verlängerung der Fristen gemä   23 
Absatz 5 ge ährt erden, enn nachge iesene Belastungen durch Sch angerschaft, die 
Erziehung Betreuung von Kindern oder durch die Betreuung flegebedürftiger Angeh riger 
vorliegen. Ein Nachteilsausgleich gemä   12 bleibt unberührt. 
 
(14) ber iders rüche gegen die Be ertung einer Prüfungsleistung entscheidet der 
Prüfungsausschuss nach Anh rung des betreffenden Prüfers der betreffenden Prüferin. 
 

   
N  

 
(1) acht ein Kandidat eine Kandidatin durch ein ärztliches eugnis glaubhaft, dass er sie 

egen einer länger andauernden oder ständigen Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, 
Studien , Prüfungsvor  oder Prüfungsleistungen ganz oder teil eise in der 
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vorgeschriebenen Form zu erbringen bz . abzulegen, kann der entrale 
Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag der Kandidatin des Kandidaten angemessene 
nachteilsausgleichende a nahmen genehmigen. Angemessene nachteilsausgleichende 

a nahmen sind die An assung der äu eren Prüfungsbedingungen (z.B. ulassung 
geeigneter ilfsmittel), die Verlängerung der Bearbeitungszeiten für das Ablegen von 
Prüfungen oder eine andere Gestaltung des Prüfungsverfahrens bz . der echsel der 
Prüfungsform, d.h. das Erbringen gleich ertiger Leistungen in anderer Form. Der echsel 
der Prüfungsform kommt edoch nur dann in Betracht, enn eine An assung der äu eren 
Prüfungsbedingungen oder die Verlängerung der Bearbeitungszeiten für das Ablegen von 
Prüfungen nicht als angemessener Nachteilsausgleich ausreichend sind. Die Ge ährung 
eines Nachteilsausgleiches darf in keinem Fall zu einer odifizierung der Prüfungsinhalte 
führen. Ents rechendes gilt für Studienleistungen im Rahmen der ents rechenden 

uständigkeit. 
 
(2) Ein Antrag gemä  Absatz 1 muss alle z ei Semester gestellt erden, sofern der 
vorliegende Nachteil auch dann noch ausgeglichen erden muss. 
 
(3) Das in Absatz 1 verlangte ärztliche eugnis (Attest) muss mindestens Angaben 
enthalten über die von der länger andauernden oder ständigen Beeinträchtigung 
ausgehende k r erliche und oder sychische Funktionsst rung, deren Aus irkungen auf 
die Prüfungs  oder Studierfähigkeit der des Studierenden aus medizinischer Sicht, den 

eit unkt des dem Attest zugrunde liegenden Untersuchungstermins so ie eine ärztliche 
Prognose über die Dauer der länger andauernden oder ständigen Beeinträchtigung. 
Der Die Vorsitzende des entralen Prüfungsausschusses kann auf die Vorlage eines 
ärztlichen Attests verzichten, enn offensichtlich ist, dass die der Studierende chronisch 
erkrankt oder beeinträchtigt ist. 
 

   
     

 
(1) Der Antrag auf ulassung zum Prüfungsverfahren erfolgt mit dem Antrag auf 
Immatrikulation. Die Immatrikulation gilt als ulassung zum Prüfungsverfahren, sofern nicht 
Absatz 2 einschlägig ist.  
 
(2) In  2 und in den fachs ezifischen Anhängen zur Prüfungsordnung und zur 
Studienordnung sind gegebenenfalls eitere fachs ezifische ulassungsvoraussetzungen 
zum Prüfungsverfahren und oder gesonderte ulassungsvoraussetzungen für die eiteren 
Prüfungsleistungen festgelegt. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann der die 
Studierende nach a gabe des fachs ezifischen Anhangs zur Prüfungsordnung und zur 
Studienordnung vorläufig unter der Bedingung zugelassen erden, dass die festgestellten 
fehlenden Inhalte innerhalb einer festgelegten Frist nachgeholt erden. Für die Teilnahme 
an allen Prüfungsleistungen ist eine fristgerechte und verbindliche Anmeldung erforderlich 
(i.d.R. über das am us anagement System der Universität, Näheres regelt der 
fachs ezifische Anhang). Die Form und die Dauer der Leistungskontrolle für ein odul 
(bz . odulelement) so ie in eise zur Anmeldung erden zu Beginn der e eiligen 
Veranstaltung bekannt gegeben. 
 
(3) ber die ulassung zum Prüfungsverfahren gemä  Absatz 2 und zu den Prüfungen 
entscheidet der die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. In eifelsfällen entscheidet 
der Prüfungsausschuss, ggf. nach Anh rung der Fachvertreter innen. Eine ablehnende 
Entscheidung über den ulassungsantrag ird dem Antragsteller der Antragstellerin 
schriftlich mitgeteilt. Der Bescheid ird mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen. 
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(4) Die ulassung zu den Prüfungen darf nur abgelehnt erden, enn 
1. der Kandidat die Kandidatin nicht zum Prüfungsverfahren nach Absatz 2 zugelassen 

urde oder 
2. die ulassungsvoraussetzungen nach Absatz 2 nicht erfüllt sind (vgl. aber Absatz 2 Satz 

2) oder 
3. der die Studierende den Prüfungsans ruch für das ents rechende odul oder den 

Studiengang endgültig verloren hat  
 

   
B     B    N  

 
(1) So eit eine Be ertung vorgesehen ist, erden die einzelnen Prüfungsleistungen mit 
folgenden Noten be ertet  
1 sehr gut  bei einer hervorragenden Leistung, 
2 gut  bei einer Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt, 
3 befriedigend  bei einer Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ents richt, 
4 ausreichend  bei einer Leistung, die trotz ihrer ängel noch den Anforderungen 

genügt, 
5 nicht ausreichend  bei einer Leistung, die egen erheblicher ängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 
 
(2) ur differenzierten Benotung der einzelnen Prüfungsleistungen k nnen ischen erte 
durch Erniedrigen oder Erh hen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet erden  die Noten 
0,  4,3  4,  und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
 
(3) Die Benotung ird ergänzt durch eine E TS Note, die Auskunft geben soll über das 
relative Abschneiden des der Studierenden und die auch in das Di loma Su lement 
aufzunehmen ist. Die E TS Be ertungsskala gliedert die Studierenden nach statistischen 
Gesichts unkten, die es erlauben, die individuelle Leistung eines einer Studierenden in 
Bezug auf die anderen Studierenden ents rechend einzuordnen. Die erfolgreichen 
Studierenden erhalten dabei in der Regel folgende Noten  
A  die besten 10 , 
B  die nächsten 25 , 

 die nächsten 30 , 
D  die nächsten 25 , 
E  die nächsten 10 . 

Diese Verfahrens eise ist zu ver enden, sofern die Gr e der Bezugsgru e eine 
tragfähige Aussage über die rozentuale Verteilung erm glicht. Die Angabe des relativen 
Abschneidens des der Studierenden ist hierbei auch in anderer Skalierung m glich. Im 
Falle zu kleiner Bezugsgru en sind ragmatische L sungen anzustreben. 
 
(4) Geh ren zu einem odul mehrere benotete Prüfungsleistungen, so errechnet sich die 

odulnote ie folgt, so eit dies im fachs ezifischen Anhang nicht anders festgelegt ist  Die 
Noten aller Prüfungsleistungen erden e eils zunächst mit dem P ert des zugeh rigen 

odulelements der zugeh rigen odulelemente multi liziert und das Ergebnis addiert. Das 
Ergebnis der Addition ird durch die Summe der P der beteiligten odulelemente 
dividiert. Dieses Ergebnis ird auf eine Stelle nach dem Komma abgerundet. Unbenotete 

odulelemente bleiben bei der Berechnung der odulnote unberücksichtigt. 
 
(5) ird eine Prüfungsleistung, die von z ei Prüfer(inne)n be ertet erden muss (die 

issenschaftliche Arbeit so ie die z eiten iederholungs rüfungen), unterschiedlich 
benotet, so errechnet sich die Note für diese Prüfungsleistung als arithmetischer ittel ert 
der von den Prüfern Prüferinnen vorgeschlagenen Noten. Der ittel ert ird auf eine Stelle 
nach dem Komma abgerundet. 
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(6) Eine Prüfung ist bestanden, enn die Be ertung bestanden  erfolgt bz . bei Benotung 
die Note mindestens ausreichend  ist. 
 

   
   
 

(1) Eine nicht bestandene Prüfung kann z eimal iederholt erden (vgl. aber Absatz 3 
fachs ezifischer Freiversuch), obei die z eite iederholungs rüfung auch als mündliche 
Prüfung durchgeführt erden kann. Nach z ei iederholungs rüfungen verliert der die 
Studierende den Prüfungsans ruch im ents rechenden odul. So eit die Prüfung ein 

ahl  oder ahl flichtmodul betrifft, kann sie durch eine Prüfung eines anderen ahl  oder 
ahl flichtmoduls ersetzt erden, so eit dieses als Alternative im ents rechenden 

fachs ezifischen Anhang zur Prüfungsordnung und zur Studienordnung vorgesehen ist und 
nicht schon ents rechende Leistungen erbracht urden. Bezieht sich die Prüfung auf ein 
für einen bestimmten Lehramtsstudiengang s ezifisches odul( element) des Faches, so 
kann der die Studierende unter Beibehaltung des Faches in einen anderen 
Lehramtsstudiengang echseln, der dieses odul( element) nicht enthält. Die 

iederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht zulässig (vgl. aber Absatz 4 
fachs ezifische glichkeit der iederholung zur Notenverbesserung). 
 
(2)  Der fachs ezifische Anhang kann regeln, dass der Prüfungsausschuss auf Antrag in 
begründeten Ausnahmefällen eine dritte iederholungsm glichkeit einer Prüfung zum 
nächstm glichen Prüfungszeit unkt einräumt. Ein begründeter Ausnahmefall liegt 
insbesondere vor, enn der die Studierende sämtliche Leistungskontrollen des 
Studienganges bis auf die Prüfungsleistung für die er sie die dritte iederholung beantragt, 
mit Erfolg abgelegt hat. 
 
(3)  Der fachs ezifische Anhang kann vorsehen, dass eine Prüfungsleistung mit Ausnahme 
der Schul raktika und der damit verbundenen Leistungen in fachdidaktischen 
Veranstaltungen als nicht abgelegt gilt, enn sie innerhalb der dafür im fachs ezifischen 
Anhang festgelegten Studienzeit (Regelstudiensemester bei Prüfungsleistungen) abgelegt 
und erstmals nicht bestanden ird (Freiversuch). 
 
(4)  Bestandene schriftliche Prüfungen in Form von Klausuren oder bestandene mündliche 
Prüfungen mit Ausnahme der Schul raktika und der damit verbundenen Leistungen in 
fachdidaktischen Veranstaltungen k nnen nach a gabe des fachs ezifischen Anhangs 
zur Notenverbesserung auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten einmal innerhalb 
eines Jahres iederholt erden  dabei zählt das bessere Ergebnis. Ansonsten ist die 

iederholung einer bestandenen Prüfung nicht zulässig. 
 

   
R   T  O  

 
(1) Tritt ein Studierender eine Studierende nach der ulassung zu einer Prüfung ohne 
triftigen Grund von der Prüfung zurück, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. 
 
(2) Versäumt ein Studierender eine Studierende ohne triftigen Grund den Termin einer 
Prüfung, so gilt diese als mit nicht ausreichend  be ertet. Dasselbe gilt, enn eine 
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit erbracht 

ird. 
 
(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem 

entralen Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
erden. Bei Krankheit des der Studierenden ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes 

erforderlich. Legt der die selbe Studierende zum iederholten ale ein ärztliches Attest vor, 
kann der die Vorsitzende des entralen Prüfungsausschusses die Vorlage eines 
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amtsärztlichen Attestes fordern. erden die Rücktritts  bz . Versäumnisgründe anerkannt, 
so kann der die Studierende die ulassung zur Prüfung erneut beantragen. 
 
(4) Versucht ein Studierender eine Studierende, die ulassung zu einer Prüfung durch 
Täuschung zu erhalten oder sind esentliche Voraussetzungen der ulassung seitens des 
Prüfungsausschusses irrtümlich angenommen orden, so k nnen bereits erbrachte 
Prüfungsleistungen auch nachträglich durch den Prüfungsausschuss für ungültig erklärt 
und das Prüfungsverfahren eingestellt erden. Vor der Beschlussfassung ist der die 
Studierende zu h ren. Der Beschluss ist ihm ihr durch schriftlichen Bescheid mitzuteilen, 
der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 
 
(5) Versucht ein Studierender eine Studierende, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener ilfsmittel zu beeinflussen, so gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit nicht ausreichend  be ertet. Fälle von Täuschung 
und oder Plagiaten müssen dem entralen Prüfungsausschuss durch den Prüfer die 
Prüferin angezeigt erden. Im Fall eines Plagiats ist darüber hinaus das ents rechende 

odulelement zu iederholen. Diese Entscheidung ird dem der Studierenden schriftlich 
mitgeteilt. Ebenfalls als nicht ausreichend  ird die Prüfungsleistung be ertet, enn ein 
Studierender ein Studierender den ordnungsgemä en Ablauf einer Prüfung st rt und von 
dem Prüfer der Prüferin oder einer von diesem dieser beauftragten Person nach vorheriger 
Ver arnung von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen ird. Der die Studierende 
kann binnen eines onats die ber rüfung einer Entscheidung nach Satz 1, 2 oder 4 durch 
den Prüfungsausschuss verlangen. ird die Entscheidung durch den Prüfungsausschuss 
bestätigt, so gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit nicht ausreichend  be ertet. 
Dieser Beschluss ist dem der Studierenden durch schriftlichen Bescheid unverzüglich 
mitzuteilen, der eine Begründung enthalten muss und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen ist. ird im Falle der St rung die Entscheidung durch den Prüfungsausschuss 
nicht bestätigt, so gilt die betreffende Prüfung als nicht durchgeführt und der die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses veranlasst, dass der die Studierende von dem betreffenden 
Prüfer  der betreffenden Prüferin erneut zur Prüfung geladen ird. 
 
(6) Der entrale Prüfungsausschuss kann bei einer sch er iegenden Täuschung 
(insbesondere bei einem umfangreichen Plagiat) oder im iederholungsfall nach Anh rung 
des der Studierenden den Verlust des Prüfungsans ruchs feststellen (Absatz 5 Satz 8 gilt 
sinngemä ). 
 

   
A   S  S     

 
(1)  Studienzeiten, Studien , Prüfungsvor  und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen 
an deutschen oder anerkannten ausländischen ochschulen oder an einer anerkannten 
Fernstudieneinheit erbracht orden sind, erden anerkannt, sofern hinsichtlich der 
er orbenen Kom etenzen kein esentlicher Unterschied zu den Leistungen, die sie 
ersetzen sollen, nachge iesen ird. Kein esentlicher Unterschied besteht, enn 
Studienzeiten und die erbrachten Studien , Prüfungsvor  und Prüfungsleistungen, 
gemessen in Lernergebnissen, den Anforderungen des betreffenden Faches an der 
Universität des Saarlandes genügen. 
 
(2) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studien , Prüfungsvor  und 
Prüfungsleistungen, die an ausländischen ochschulen erbracht urden, sind die von 
Kultusministerkonferenz und ochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Ä uivalenzvereinbarungen so ie Abs rachen im Rahmen von ochschul artnerschaften 
zu beachten.  
 
(3) Für Studienzeiten, Studien , Prüfungsvor  und Prüfungsleistungen in staatlich 
anerkannten Fernstudien gelten Absatz 1 und 2 ents rechend.  
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(4)  Nachge iesene gleich ertige Kom etenzen und Fähigkeiten, die au erhalb des 

ochschulbereichs er orben urden, sind bis zur älfte der für den Studiengang 
vorgesehenen P anzurechnen. 
 
(5)  Der Kandidat die Kandidatin hat die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen. Sind die Voraussetzungen von Absatz 1 bis 4 gegeben, so besteht ein 
Rechtsans ruch auf Anerkennung.  
 
(6)  So eit Anerkennungen von Studienzeiten, Studienleistungen, Prüfungsvor  und 
Prüfungsleistungen erfolgen, die nicht mit P versehen sind, sind ents rechende 
Ä uivalente zu errechnen und auf dem Studienkonto ents rechend zu vermerken. Die 
Noten benoteter Prüfungsleistungen sind zu übernehmen und nach a gabe der 
studiengangs ezifischen Studien  und Prüfungsordnung so ie 
Koo erationsvereinbarungen mit Partnerhochschulen in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen oder unbenoteten Studien , 
Prüfungsvor  und Prüfungsleistungen, erden diese als unbenotet anerkannt   11 Absatz 
1 gilt sinngemä . 
 

   
U    

 
(1) at ein Studierender eine Studierende bei einer Prüfung getäuscht und ird diese 
Tatsache erst nach Ausfertigung des eugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für die enigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der die 
Studierende getäuscht hat, ents rechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teil eise 
für nicht bestanden erklären. 
 
(2) aren die Voraussetzungen für die ulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
der die Studierende hierüber täuschen ollte, und ird diese Tatsache erst nach der Prüfung 
bekannt, so ird dieser angel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. at der die 
Studierende die ulassung vorsätzlich zu Unrecht er irkt, entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
 
(3) Legt ein Studierender eine Studierende eine Prüfung ab in dem issen, die in den 
fachs ezifischen Anhängen genannten Voraussetzungen für die ulassung zu einer Prüfung 
unter Berücksichtigung et aiger Nachreichfristen nicht zu erfüllen, so gilt die Prüfung als 
nicht abgelegt. Die nachträgliche Anerkennung der Prüfungsleistung ist ausgeschlossen. 
 
(4) Dem Der Studierenden ist vor einer Entscheidung nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 
binnen onatsfrist Gelegenheit zur Äu erung zu geben. 
 
(5) Entscheidungen nach Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 sind dem der Betroffenen durch 
schriftlichen Bescheid mitzuteilen, der eine Begründung enthält und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist. Sie sind nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren, 
gerechnet ab dem Datum des eugnisses, ausgeschlossen. 
 
(6) Die unrichtige Urkunde und das unrichtige eugnis über die Prüfung sind einzuziehen. 

 
   

A  
 

Dem Der Studierenden ird auf Antrag nach Abschluss eder studienbegleitenden 
Prüfungsleistung Einsicht in seine ihre schriftlichen Prüfungsleistungen, in die 
dazugeh rigen Gutachten und in die Prüfungs rotokolle ge ährt. Der Antrag ist s ätestens 
innerhalb eines onats nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Prüfungsleistung beim 
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ents rechenden Prüfungsausschuss zu stellen. Dieser bestimmt rt und eit der 
Einsichtnahme. 

 
   

 
 

ber iders rüche gegen Entscheidungen des der Vorsitzenden des entralen 
Prüfungsausschusses entscheidet der Prüfungsausschuss, im Fall von Ein änden gegen 
die Be ertung einzelner Prüfungsleistungen auf der Grundlage einzuholender 
Stellungnahmen der am ustandekommen der Be ertung beteiligten Prüfer innen. 

 
 

   
 

 
(1) In den Lehramtsstudiengängen erfolgt eine Fortschrittskontrolle der Studienleistungen. 
Diese orientiert sich an den folgenden indest Punkt ahlen (Vollzeitstudium)  

 nach z ei Semestern 18 P, 
 nach vier Semestern 60 P, 
 nach sechs Semestern 100 P, 
 nach acht Semestern 140 P, 
 nach zehn Semestern 180 P 
 nach z lf Semestern in den 8 semestrigen Lehramtsstudiengängen LP und LS1 

eine indestzahl von 220 P bz .  
 nach 15 Semestern in den 10 semestrigen Lehramtsstudiengängen LAB und LS1+2 

eine indestzahl von 2 5 P. 
 

P aus odulelementen, die zu einem mehrsemestrigen odul geh ren, gelten für ein 
Semester dabei als erbracht, enn die Leistungskontrolle zu diesem odulelement 
bestanden urde, ährend das odul insgesamt noch nicht endgültig absolviert ist. 
 
(2) Die in Absatz 1 genannten Fristen verlängern sich bei Teilzeitstudium ie folgt  
1. bei ein oder z ei Teilzeitsemestern um ein Semester, 
2. bei drei oder vier Teilzeitsemestern um z ei Semester, 
3. bei fünf oder sechs Teilzeitsemestern um drei Semester, 
4. bei sieben oder acht Teilzeitsemestern um vier Semester, 
5. bei neun oder zehn Teilzeitsemestern um fünf Semester, 
6. bei elf oder z lf Teilzeitsemestern um sechs Semester, 
. bei dreizehn oder vierzehn Teilzeitsemestern um sieben Semester, 

8. bei fünfzehn oder sechzehn Teilzeitsemestern um acht Semester, 
9. bei siebzehn oder achtzehn Teilzeitsemestern um neun Semester (gilt nur für LAB 

und LS1+2), 
10. bei neunzehn Teilzeitsemestern um zehn Semester (gilt nur für LAB und LS1+2). 
 
(3) enn ein Studierender eine Studierende die am Ende eines Semesters er artete 

indest unktzahl nicht erreicht, ird er sie schriftlich darauf hinge iesen, dass die 
Erreichung des Studienziels gefährdet ist. Gleichzeitig ird ihm ihr em fohlen, 
Beratungsges räche in der Studienkoordination im entralen Prüfungssekretariat für 
Lehramtsstudierende und in der Geschäftsstelle des entrums für Lehrerbildung 

ahrzunehmen. 
 
(4) enn ein Studierender eine Studierende die am Ende eines Semesters er artete 

indestleistung aus von ihm ihr zu vertretenden Gründen zum z eiten al hintereinander 
nicht erreicht, verliert er sie den Prüfungsans ruch in vergleichbaren Studiengängen bz . 
Studienfächern mit im esentlichen gleichem Inhalt. Für Teilzeitstudierende gilt Absatz 2 
analog. Der Verlust des Prüfungsans ruches ird dem der Studierenden durch schriftlichen 
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Bescheid des entralen Prüfungsausschusses für das Lehramt an Schulen mitgeteilt. Der 
Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Dem Der Studierenden ist vor 
der endgültigen Entscheidung Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben. 
 
(5) In begründeten Ausnahmefällen kann der entrale Prüfungsausschuss für das Lehramt 
an Schulen die in Absatz 1 genannten Fristen angemessen (i.d.R. um e eils ein Semester) 
verlängern. 
 
(6) enn ein Studierender eine Studierende am Ende des 12. Semesters der 8 semestrigen 
Lehramtsstudiengänge LP und LS1 bz . am Ende des 15. Semester der 10 semestrigen 
Lehramtsstudiengängen LAB und LS1+2 das Studium aus von ihm ihr zu vertretenden 
Gründen noch nicht erfolgreich abgeschlossen hat, erfolgt eine Information durch den 

entralen Prüfungsausschuss. Der die Studierende ird mit Ver eis auf  82 Absatz 4 S. 1 
Nr. 2 S SG, in seiner e eils geltenden Fassung, darauf hinge iesen, dass nach der 
do elten Regelstudienzeit gemä   6 Absatz 1 und   Absatz  der vorliegenden rdnung, 
die E matrikulation erfolgt, sofern die der Studierende das Studium aus von ihm ihr zu 
vertretenden Gründen nicht abgeschlossen hat. 
 

II  A  
 

   
   A  

 
(1) Die ulassung zur issenschaftlichen Arbeit setzt ein ordnungsgemä es Studium von 
z ei der in  3 genannten Lehramtsfächer bz . im Lehramtsstudiengang LP der 
Studienfächer der Primarstufe und des Profilfachs so ie des Faches 
Bildungs issenschaften voraus. Der Nach eis eines ordnungsgemä en Studiums erfolgt 
durch  
1. die Immatrikulation in dem betreffenden Lehramtsstudiengang, 
2. die in den fachs ezifischen Anhängen zur Prüfungsordnung und zur Studienordnung 

definierten Prüfungsleistungen, 
3. a) LAB  den Er erb von mindestens 200 P, davon mindestens 115 P in dem  
  beruflichen Fach, enn in diesem die issenschaftliche Arbeit geschrieben ird. 

b) LP  den Er erb von mindestens 160 P, davon mindestens 30 P in dem Fach, in 
dem die issenschaftliche Arbeit geschrieben ird (Fachdidaktik Deutsch 
(Primarstufe) oder Fachdidaktik athematik (Primarstufe) oder Didaktik des 
Sachunterrichts (Primarstufe)). 

c) LS1  den Er erb von mindestens 160 P, davon mindestens 60 P in dem Fach, in 
dem die issenschaftliche Arbeit geschrieben ird. 

d)  LS1+2  den Er erb von mindestens 200 P, davon mindestens 90 P in dem   
 Fach, in dem die issenschaftliche Arbeit geschrieben ird. 
 

(2) Die ulassung ist beim entralen Prüfungsausschuss zu beantragen. 
 
(3) Für die ulassung bz . die Ablehnung der ulassung zur issenschaftlichen Arbeit gilt 

 13 Absatz 2 bis Absatz 4 ents rechend. 
 

  
 A  

T   D   B  B  
 

(1) Die issenschaftliche Arbeit soll zeigen, dass der die Studierende in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein fachs ezifisches Problem nach issenschaftlichen 

ethoden zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Sie kann in einem 
der beiden Lehramtsfächer geschrieben erden. Beim Lehramtsstudiengang LP ird sie in 
Fachdidaktik Deutsch (Primarstufe) oder Fachdidaktik athematik (Primarstufe) oder 
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Didaktik des Sachunterrichts (Primarstufe), beim Lehramtsstudiengang LAB in der 
beruflichen Fachrichtung geschrieben. Ausnahmen bedürfen der ustimmung des der 
Vorsitzenden des entralen Prüfungsausschusses. Die issenschaftliche Arbeit kann 
einen fachdidaktischen und oder bildungs issenschaftlichen Bezug auf eisen. 
 
(2) Der entrale Prüfungsausschuss bestellt einen Erstgutachter eine Erstgutachterin und 
einen eitgutachter eine eitgutachterin als Prüfer Prüferin so ie den Betreuer die 
Betreuerin. So eit kein Betreuer keine Betreuerin bestellt ird, gilt der Erstgutachter die 
Erstgutachterin als Betreuer Betreuerin. 
 
(3) Das Thema der issenschaftlichen Arbeit ird innerhalb einer Frist von fünf ochen 
nach der ulassung zur issenschaftlichen Arbeit gestellt. Dem Der Studierenden soll 
Gelegenheit gegeben erden, für das Thema der issenschaftlichen Arbeit Vorschläge zu 
machen. Der Die Studierende ist hierzu edoch nicht ver flichtet. 
 
(4) Der eit unkt der Ausgabe des Themas, d.h. des Beginns der Bearbeitungszeit, und 
das Thema sind aktenkundig zu machen. 
 
(5) Der Arbeitsauf and der issenschaftlichen Arbeit beträgt für die 
Lehramtsstudiengänge LP und LS1 16 P  für die Lehramtsstudiengänge LAB und LS1+2 
beträgt er 22 P. Dem ents rechen Bearbeitungszeiten von 12 ochen für die 
Lehramtsstudiengänge LP und LS1 bz . 1  ochen für die Lehramtsstudiengänge LAB 
und LS1+2. Thema und Aufgabenstellung müssen es erm glichen, dass die zur 
Bearbeitung vorgesehene eit eingehalten erden kann  auch der er artete Seitenumfang 
hat dem Rechnung zu tragen. Im Einzelfall kann der entrale Prüfungsausschuss die 
Bearbeitungszeit auf begründeten Antrag um bis zu vier ochen verlängern. Die 
Verlängerung der Bearbeitungszeit hat edoch keinen Einfluss auf die Vergabe der P. 
 
(6) Der Die Studierende kann einmalig innerhalb einer Frist von 5 ochen nach Erhalt des 
Themas nach Rücks rache das Thema zurückgeben, ohne dass die Arbeit als erstmalig 
nicht bestanden gilt. Ein neues Thema der issenschaftlichen Arbeit ird dann innerhalb 
einer Frist von 4 ochen nach der Rückgabe des ersten Themas gestellt. 
 
( ) uss die Bearbeitung der issenschaftlichen Arbeit egen Krankheit oder aus anderen 
Gründen, die der die Studierende nicht zu vertreten hat, um mehr als eine oche 
unterbrochen erden, so ruht die Frist ährend dieser Unterbrechung. Die ents rechenden 
Nach eise, bei Krankheit ein ärztliches Attest, hat der die Studierende unverzüglich dem 

entralen Prüfungssekretariat vorzulegen. Bezüglich der Gründe für den Rücktritt oder das 
Versäumnis steht der Krankheit der Kandidatin des Kandidaten die Krankheit eines von 
ihr ihm zu versorgenden Kindes gleich. Die Erforderlichkeit der Betreuung des erkrankten 
Kindes durch den Kandidaten die Kandidatin ird nachge iesen durch ärztliches eugnis 
gemä   45 SGB V. Ruht die Bearbeitungszeit bei einer issenschaftlichen Arbeit länger 
als sechs onate, so gilt die issenschaftliche Arbeit als nicht unternommen. Dem 
Kandidaten Der Kandidatin ist nach egfall der inderungsgründe eine neue 

issenschaftliche Arbeit zuzu eisen.  
 
(8) Auf Antrag an den entralen Prüfungsausschuss erden die Inans ruchnahme der 
gesetzlichen utterschutzfristen, der Elternzeit und die Erfüllung von Familien flichten 
(insbesondere Erziehung Betreuung eines minder ährigen Kindes bz . mehrerer 
minder ähriger Kinder so ie die Betreuung flegebedürftiger Angeh riger) so ie die 
Belange behinderter Studierender berücksichtigt, d.h. die Bearbeitungszeit der 

issenschaftlichen Arbeit ird auf Antrag um die gesetzlichen utterschutzfristen und sie 
kann auf Antrag eiterhin auch gemä  Absatz 5 angemessen verlängert erden, enn 
nachge iesene Belastungen durch Sch angerschaft, die Erziehung Betreuung von 
Kindern oder durch die Betreuung flegebedürftiger Angeh riger vorliegen. Ein 
Nachteilsausgleich gemä   12 bleibt unberührt. 
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(9) ird die gesetzte Frist nicht eingehalten, so ist diese issenschaftliche Arbeit nicht 
bestanden. Für eine iederholung gelten die Vorschriften des  24 Absatz 1 sinngemä . 
 
(10) Die issenschaftliche Arbeit ist in drei E em laren und in einer digitalen Form (z.B. 
PDF) beim entralen Prüfungssekretariat einzureichen. Der Te t ist mit Seitenzahlen zu 
versehen und soll mit einem gängigen Te tsystem oder Te t rogramm erstellt sein. Die 
E em lare sind gedruckt und geheftet oder gebunden abzuliefern. Die ein andfreie 
Lesbarkeit aller E em lare ist zu ge ährleisten. Kosts ieliges Bild , Karten  oder 
Notenmaterial kann mit ustimmung des entralen Prüfungsausschusses in Abstimmung 
mit dem Erstgutachter der Erstgutachterin in nur einer Ausfertigung beigefügt erden. 
Anlagen in elektronischer Form, die im usammenhang der Arbeit relevant sind, sind in 
einer Form und einem Format abzuliefern, die dem Standard ents rechen. 
 
(11) usammen mit der issenschaftlichen Arbeit ist die schriftliche Versicherung 
einzureichen, dass der die Studierende die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen 
als die angegebenen ilfsmittel benutzt hat. Die Stellen der Arbeit, die anderen erken 
dem ortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, müssen unter Angabe der uellen als 
Entlehnung kenntlich gemacht erden. Bei eichnungen, Skizzen und Plänen so ie 
bildlichen und grafischen Darstellungen ist anzugeben, ob sie selbständig gefertigt, nach 
eigenen Angaben durch andere ausgeführt oder übernommen orden sind. 
 
(12) Der eit unkt des Einreichens der issenschaftlichen Arbeit ist aktenkundig zu 
machen. 
 
(13) Die issenschaftliche Arbeit ird von dem Prüfer der Prüferin, der die das Thema 
gestellt hat, und von dem durch den entralen Prüfungsausschuss bestellten 

eitgutachter der durch den entralen Prüfungsausschuss bestellten eitgutachterin 
beurteilt. Beide geben s ätestens z ei onate nach Einreichen der issenschaftlichen 
Arbeit ein schriftliches Gutachten ab, das eine Note nach  14 Absatz 1 und 2 enthalten 
muss. Bei unterschiedlicher Be ertung ird die Note für die issenschaftliche Arbeit nach 

 14 Absatz 5 errechnet. eichen die vorgeschlagenen Noten edoch um mehr als 1,0 
voneinander ab oder be ertet einer der Gutachter eine der Gutachterinnen die 

issenschaftliche Arbeit mit nicht ausreichend , so bestellt der entralen 
Prüfungsausschuss einen Drittgutachter eine Drittgutachterin für die issenschaftliche 
Arbeit. Liegt dessen deren Gutachten vor, so setzt ab eichend von  14 Absatz 5 der 

entrale Prüfungsausschuss auf Grund der drei Gutachten die Note für die 
issenschaftliche Arbeit fest. 

 
(14) Das Nichtbestehen bz . das Bestehen und die Note der issenschaftlichen Arbeit 
sind dem der Studierenden unverzüglich bekannt zu geben 
 

   
   A  

 
(1) Die issenschaftliche Arbeit kann bei einer Be ertung mit nicht ausreichend  einmal 

iederholt erden (vgl. aber Absatz 3  Freiversuch)  im Falle des Nichtbestehens ird 
innerhalb von drei onaten nach Abschluss der Be ertung der ersten issenschaftlichen 
Arbeit ein neues Thema gestellt. Dieses kann auch in dem anderen der beiden 
Lehramtsfächer geschrieben erden. Eine Rückgabe des Themas nach  23 Absatz 6 ist 
dann edoch nur zulässig, enn bei der Anfertigung der ersten issenschaftlichen Arbeit 
von dieser glichkeit kein Gebrauch gemacht urde. Eine z eite iederholung der 

issenschaftlichen Arbeit ist ausgeschlossen  Fehlversuche an anderen ochschulen sind 
anzurechnen. 
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(2) Die in Absatz 1 genannte Frist kann vom entralen Prüfungsausschuss auf Antrag 
des der Studierenden verlängert erden, enn vor Ablauf der Frist, gegebenenfalls durch 
Vorlage eines ärztlichen Attests, glaubhaft gemacht ird, dass der die Studierende das 
Versäumnis der Frist nicht zu vertreten hat. Auf ents rechenden Antrag an den  

entralen Prüfungsausschuss erden die Inans ruchnahme der gesetzlichen 
utterschutzfristen, der Elternzeit und der Erfüllung von Familien flichten (insbesondere 

Erziehung eines minder ährigen Kindes so ie die Betreuung flegebedürftiger Angeh riger) 
so ie die besonderen Belange behinderter Studierender berücksichtigt. 
 
(3) ird eine issenschaftliche Arbeit innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt und 
erstmals nicht bestanden, gilt sie als nicht erfolgt (Freiversuch). 

 
III S    

 
   

I   
 
(1) Diese rdnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Dienstblatt der ochschulen 
des Saarlandes in Kraft und gilt für alle Studierenden, die ab dem intersemester 
2015 2016 ein Lehramtsstudium an der Universität des Saarlandes erstmals aufnehmen 
oder ein an anderen Universitäten oder gleichgestellten ochschulen aufgenommenes 
Studium ab dem intersemester 2015 2016 an der Universität des Saarlandes 

eiterführen. 
 
(2) Studierende für das Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1) oder 
für das Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen) (LS1+2), die ihr Studium z ischen dem 1. ktober 2012 und dem 
30. Se tember 2015 an der Universität des Saarlandes erstmals aufgenommen haben oder 
ein an anderen Universitäten oder gleichgestellten ochschulen ab dem intersemester 
2012 13 begonnenes Studium für das Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 
10) (LS1) oder für das Lehramt für die Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II 
(Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) (LS1+2) z ischen dem 1. ktober 2012 und dem 
30. Se tember 2015 an der Universität des Saarlandes fortgesetzt haben, führen dieses 
nach den Vorschriften der Prüfungsordnung der Universität des Saarlandes für die 
Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt für die Primarstufe und für 
die Sekundarstufe I (Klassenstufe 5 bis 9 (LPS 1)), Lehramt für die Sekundarstufe I 
(Klassenstufen 5 bis 10) (LS1), und Lehramt für die Sekundarstufe I und für die 
Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (LS1+2) vom 26. A ril 2012 
(Dienstbl. 2014, Nr. 13, S 118) fort und k nnen ihr Lehramtsstudium mit der Ersten 
Staats rüfung abschlie en, sofern die Anmeldung zur Ersten Staats rüfung s ätestens bis 
zum Ablauf des intersemesters 2021 2022 erfolgt. Dies gilt auch für alle Studierenden für 
das Lehramt an beruflichen Schulen, die ihr Studium z ischen dem 1. ktober 200  und 
dem 30. Se tember 2015 an der Universität des Saarlandes erstmals aufgenommen haben 
oder ein an anderen Universitäten oder gleichgestellten ochschulen ab dem 

intersemester 200 2008 begonnenes Studium für das Lehramt an beruflichen Schulen 
z ischen dem 1. ktober 200  und dem 30. Se tember 2015 an der Universität des 
Saarlandes fortgesetzt haben. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen so ie im Fall 
eines Fach echsels, im Fall der Aufnahme des Studiums eines Er eiterungsfaches (3. 
Fach) oder im Fall der iederaufnahme des Studiums nach einer Unterbrechung 
(E matrikulation) ab dem intersemester 2015 16 führen die Studierenden ihr Studium 
nach den Vorschriften dieser rdnung und der e eiligen fachs ezifischen Anhänge fort. 
Studierende k nnen auf Antrag in diese rdnung echseln und ihr Studium nach den 
Vorschriften dieser rdnung und der e eiligen fachs ezifischen Anhänge fortsetzen. 
Bereits erbrachte Studien  und Prüfungsleistungen, erden angerechnet, sofern 
hinsichtlich der er orbenen Kom etenzen kein esentlicher Unterschied zu den 
Leistungen, die sie ersetzen sollen, nachge iesen ird. 
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(3) Studierende für das Lehramt an au tschulen und Gesamtschulen, für das Lehramt an 
Realschulen und Gesamtschulen oder für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
(Klassenstufen 5 bis 13), die ihr Studium z ischen dem 1. ktober 200  und dem 30. 
Se tember 2012 begonnen haben, führen dieses nach den Vorschriften der 
Prüfungsordnung der Universität des Saarlandes für die Studiengänge Lehramt an 
beruflichen Schulen (LAB), Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (LAG), Lehramt an 

au tschulen und Gesamtschulen (LA ) und Lehramt an Realschulen und Gesamtschulen 
(LAR) vom 10. Juni 2010 (Dienstbl. 2011, S 132) fort und k nnen ihr Lehramtsstudium mit 
der Ersten Staats rüfung abschlie en, sofern die Anmeldung zur Ersten Staats rüfung im 
Studiengang für das Lehramt an au tschulen und Gesamtschulen oder im Studiengang 
für das Lehramt an Realschulen und Gesamtschulen s ätestens bis zum Ablauf des 

intersemesters 2018 19, im Studiengang für das Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen (Klassenstufen 5 bis 13) s ätestens bis zum Ablauf des intersemesters 
2019 2020 erfolgt. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen so ie im Fall eines 
Fach echsels, im Fall der Aufnahme des Studiums eines Er eiterungsfaches (3. Fach) 
oder im Fall der iederaufnahme des Studiums nach einer Unterbrechung 
(E matrikulation) ab dem intersemester 2015 16 führen die Studierenden ihr Studium 
nach den Vorschriften dieser rdnung und der e eiligen fachs ezifischen Anhänge fort. 
Studierende k nnen auf Antrag in diese rdnung echseln und ihr Studium nach den 
Vorschriften dieser rdnung und der e eiligen fachs ezifischen Anhänge fortsetzen. 
Bereits erbrachte Studien  und Prüfungsleistungen, erden angerechnet, sofern 
hinsichtlich der er orbenen Kom etenzen kein esentlicher Unterschied zu den 
Leistungen, die sie ersetzen sollen, nachge iesen ird. 
 
(4) Studierende, die ihr Lehramtsstudium vor dem 1. ktober 200  begonnen haben, 
k nnen dieses nach den bis dahin geltenden Vorschriften an der Universität des Saarlandes 
fortführen und mit der Ersten Staats rüfung abschlie en, sofern die Anmeldung zur Ersten 
Staats rüfung im Studiengang für das Lehramt an au tschulen und Gesamtschulen oder 
im Studiengang für das Lehramt an Realschulen und Gesamtschulen s ätestens bis zum 
Ablauf des intersemesters 2012 2013, im Studiengang für das Lehramt an Gymnasien 
und Gesamtschulen (Klassenstufen 5 bis 13) oder im Studiengang für das Lehramt an 
beruflichen Schulen s ätestens bis zum Ablauf des intersemesters 2013 2014 erfolgt. Bei 
nicht zeitgerechter Anmeldung zur Ersten Staats rüfung kann das Lehramtsstudium für 
diese Studierenden nur nach Vorschriften der Prüfungsordnung der Universität des 
Saarlandes für die Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen (LAG), Lehramt an au tschulen und Gesamtschulen 
(LA ) und Lehramt an Realschulen und Gesamtschulen (LAR) vom 10. Juni 2010 (Dienstbl. 
2011, S 132) fortgeführt und mit der Ersten Staats rüfung abgeschlossen erden, sofern 
die Anmeldung zur Ersten Staats rüfung im Studiengang für das Lehramt an au tschulen 
und Gesamtschulen oder im Studiengang für das Lehramt an Realschulen und 
Gesamtschulen s ätestens bis zum Ablauf des intersemesters 2018 2019, im 
Studiengang für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen (Klassenstufen 5 bis 13) 
oder im Studiengang für das Lehramt an beruflichen Schulen s ätestens bis zum Ablauf 
des intersemesters 2019 2020 erfolgt. Studien  und Prüfungsleistungen, die nach den bis 
zum 30. Se tember 200  geltenden Vorschriften erbracht urden, erden angerechnet, 
sofern hinsichtlich der er orbenen Kom etenzen kein esentlicher Unterschied zu den 
Leistungen, die sie ersetzen sollen, nachge iesen ird. Bei nicht zeitgerechter Anmeldung 
zur Ersten Staats rüfung bis zum Ablauf der in Satz 2 genannten intersemester so ie in 
den Fällen eines Fach echsels, der Aufnahme des Studiums eines Er eiterungsfachs (3. 
Fach) oder der iederaufnahme des Studiums nach einer Unterbrechung (E matrikulation) 
ab dem intersemester 2015 16 führen die Studierenden ihr Studium nach den 
Vorschriften dieser rdnung und der e eiligen fachs ezifischen Anhänge fort.  
Studierende k nnen auf Antrag in diese rdnung echseln und ihr Studium nach den 
Vorschriften dieser rdnung und der e eiligen fachs ezifischen Anhänge fortsetzen. 
Bereits erbrachte Studien  und Prüfungsleistungen, erden angerechnet, sofern 

322



hinsichtlich der er orbenen Kom etenzen kein esentlicher Unterschied zu den 
Leistungen, die sie ersetzen sollen, nachge iesen ird.  

(5) Studierende für das Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I 
(Klassenstufen 5 bis 9) (LPS1), die ihr Studium z ischen dem 1. ktober 2012 und 30. 
Se tember 2015 an der Universität des Saarlandes erstmals aufgenommen haben oder ein 
an anderen Universitäten oder gleichgestellten ochschulen begonnenes Studium für das 
Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9) (LPS1) 
z ischen dem 1. ktober 2012 und dem 30. Se tember 2015 an der Universität des 
Saarlandes fortgesetzt haben, führen dieses nach den Vorschriften der Prüfungsordnung 
der Universität des Saarlandes für die Studiengänge Lehramt an beruflichen Schulen (LAB), 
Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 9) (LPS1), 
Lehramt für die Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) (LS1) und Lehramt für die 
Sekundarstufe I und für die Sekundarstufe II (Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) 
(LS1+2) vom 26. A ril 2012 (Dienstbl. 2014, S 118) einschlie lich der auf der Grundlage 
der genannten rdnung erlassenen fachs ezifischen Anhänge fort und k nnen ihr 
Lehramtsstudium mit der Ersten Staats rüfung abschlie en, sofern die Anmeldung zur 
Ersten Staats rüfung für das Lehramt für die Primarstufe und für die Sekundarstufe I 
(Klassenstufen 5 bis 9) (LPS1) s ätestens bis zum Ablauf des intersemesters 2021 2022 
erfolgt. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen so ie im Fall eines Fach echsels, im 
Fall der Aufnahme des Studiums eines Er eiterungsfaches (3. Fach) oder im Fall der 

iederaufnahme des Studiums nach einer Unterbrechung (E matrikulation) ab dem 
intersemester 2015 16 führen die Studierenden ihr Studium nach den Vorschriften dieser 
rdnung und der e eiligen fachs ezifischen Anhänge fort. Studierende k nnen auf Antrag 

in diese rdnung echseln und ihr Studium nach den Vorschriften dieser rdnung und der 
e eiligen fachs ezifischen Anhänge fortsetzen. Bereits erbrachte Studien  und 
Prüfungsleistungen, erden angerechnet, sofern hinsichtlich der er orbenen 
Kom etenzen kein esentlicher Unterschied zu den Leistungen, die sie ersetzen sollen, 
nachge iesen ird. 

Saarbrücken, 6. Juni 2018 

Der Universitäts räsident 
(Univ. Prof. Dr. anfred Schmitt) 
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A  

I       A   O    
A      S   U   
S    S  L    S  LAB  L   

  L  L    S  I     LS  
 L    S  I    S  II   

 LS   

1. Bildungs issenschaften LAB, LP, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018 Nr. 40, S. 340)
2. Biologie LAB, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018 Nr. 41, S. 358)
3. hemie LAB, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018 Nr. 42, S. 366)
4. Deutsch LAB, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018 Nr. 43, S. 402)
5. Englisch LAB, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018 Nr. 44, S. 414)
6. Katholische Religion LAB, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018 Nr. 45, S. 434)

. Philoso hie Ethik LAB, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018 Nr. 46, S. 446)
8. Physik LAB, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2018 Nr. 4 , S. 466)
9. Studienfächer der Primarstufe LP  (Dienstbl. 2018 Nr. 48, S. 484)
10. Technik LAB  (Dienstbl. 2018 Nr. 49, S. 510)

II    B   O    
A      S   U   
S    S  L    S  LAB  L   

     S  I     L S  L  
  S  I     LS   L    

S  I    S  II   
 LS    A   D   S    

D   S    

1. Evangelische Religion LAB, LPS1, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 2 4)
2. Franz sisch LAB, LPS1, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 292)
3. Geschichte LPS1, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 310)
4. Informatik LAB, LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 322)
5. Latein LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 364)
6. athematik LAB, LPS1, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 392)

. echatronik LAB  (Dienstbl. 2011, S. 1312) bis Ende SS 2016
8. S anisch LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 500)
9. S ort LAB, LPS1, LS1, LS1+2  (Dienstbl. 2014, S. 510)

Die unter II genannten Fachs ezifischen Anhänge gelten mit folgenden Änderungen fort  

 Aufhebung der Studiervariante LPS1 (Klassenstufen 5 9) in den beteiligten Fächern 
Evangelische Religion, Franz sisch, Geschichte, athematik und S ort. 

 Ergänzung eines neuen Paragra hen zur odulnotenberechnung  

Ab eichend von  14 Absatz 4 der Prüfungsordnung für Lehramtsstudiengänge erfolgt 
die odulnotenberechnung ie folgt  Geh ren zu einem odul mehrere benotete 
Prüfungsleistungen, so errechnet sich die odulnote ie folgt  Die Noten aller 
Prüfungsleistungen erden e eils zunächst mit dem redit Point ert des 
zugeh rigen odulelements der zugeh rigen odulelemente multi liziert und das 
Ergebnis addiert. Das Ergebnis der Addition ird durch die Summe der redit Points 
der beteiligten odulelemente dividiert. Dieses Ergebnis ird gegebenenfalls zur 
nächsten besseren ischen ertnote auf eine Stelle nach dem Komma abgerundet. 
Unbenotete odulelemente bleiben bei der Berechnung der odulnote 
unberücksichtigt.  
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III   R    L  B   LAB, 
LPS1, LS1, LS1+2  Die fachs ezifischen Regelungen des Faches Bildende Kunst sind im 
Dienstblatt der ochschulen des Saarlandes (Dienstbl. 2018 Nr. 50, S. 522) ver ffentlicht. 
 
I   R    L   LAB  L S  LS  
LS  Die fachs ezifischen Regelungen des Faches usik (Dienstbl. 2014, S. 426) gelten 
unter Aufhebung der Studiervariante LPS1 (Klassenstufen 5 9) bis zum Inkrafttreten neuer, 
durch die ochschule für usik Saar im Dienstblatt der ochschulen des Saarlandes 
ver ffentlichter Regelungen fort. 
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